Richtlinie zum Pflichtarbeitseinsatz des GTC

Ausgangslage
Der GTC bewegt sich auf einer finanziell stabilen und gesunden Basis. Dies heißt für einen Tennisverein in der heutigen Zeit, dass sich die jährlichen Ein- und Ausnahmen in etwa decken. Leider haben wir keinen finanziellen Spielraum, Rücklagen zu bilden um größere unerwartete und notwendige Investitionen tätigen zu können. So müsste z.B. die Erneuerung unserer Heizungsanlage über eine Mitgliederumlage oder einen weiteren Kredit finanziert werden.

Zielsetzung

Aus diesem Grunde sollen Ausgaben an Fremdfirmen durch Eigenleistung der Mitglieder reduziert werden. Die Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze, Grünanlagen, Clubhaus etc. wurde in den vergangenen Jahren von Fremdfirmen durchgeführt. Da Herr Fink, gelernter Landschaftsgärtner und seit einem Jahr Platzwart beim GTC, befähigt ist, in Zukunft mit Unterstützung der Mitglieder diese Aufgaben zu übernehmen, haben wir uns entschlossen, einen Pflichtarbeitseinsatz der Mitglieder einzuführen. Das jährliche Einsparpotential liegt bei ca. € 8.000.

Art und Umfang

Die Mitglieder werden die Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze, Grünanlagen, Clubhaus etc. unter der Leitung von Herrn Fink selbst durchführen. Das zu erwartende Arbeitsaufkommen im März und Anfang April beträgt ca. 1.000 h. Die betroffenen Mitglieder verpflichten sich im Zeitraum März/April 5 Arbeitsstunden zu leisten. Nicht geleistete Arbeitsstunden werden dem Mitglied vom Verein mit € 10,00/h berechnet.

Wer ist betroffen?

Betroffen von dieser Maßnahme sind alle voll zahlenden Mitglieder, d.h. alle Mitglieder, die entweder € 186,00 Einzel- oder € 270,00 „Ehepaarbeitrag“ zahlen und jünger als 66 Jahre sind. Kinder, Jugendliche, passive Mitglieder, Sponsoren sind somit von der Maßnahme ausgeschlossen. Jugendliche, und alle anderen nicht betroffenen Mitglieder werden aber dennoch aufgefordert, sich freiwillig an der Aktion zu beteiligen. Mitglieder, die gesundheitlich stark eingeschränkt sind, werden nach Rücksprache mit dem Vorstand von der Maßnahme befreit.

Termine

Die Einladung zu den Terminen der Arbeitseinsätze wird zusammen mit diesen Richtlinien per Post rechtzeitig an die betroffenen Mitglieder verteilt. Sollten mehrere Mitglieder in einem Haushalt wohnen, so wird aus Gründen der Kostenersparnis nur eine Einladung versendet. Sie werden weiterhin per Aushang im Schaukasten am Clubhaus und auf unserer Homepage         
   (www.gtc-rot-weiss.de) bekannt gegeben. Geplant sind derzeit 15 Einsatztermine.

Anmeldung und Organisatorisches

Die Mitglieder müssen sich telefonisch zu Ihren bevorzugten Terminen anmelden. Die Telefonnummer ist in der Terminbekanntgabe aufgeführt. 

Rentner oder Mitglieder die auch wochentags Zeit haben, werden gebeten sich morgens an den entsprechenden Tagen eintragen zu lassen.

Die zu leistenden Arbeiten werden von Herrn Fink festgelegt und unter Berücksichtigung der körperlichen Fähigkeiten der Mitglieder eingeteilt.

Die Mitglieder sollten wenn möglich Arbeitsgeräte (Schubkarren, Schaufeln, Laubrechen) zum Arbeitseinsatz mitbringen.

Arbeitsstunden können innerhalb einer Familie übertragen werden.

Gelder für nicht geleistete Arbeitstunden werden im Mai eines jeden Jahres von den Beitragskonten eingezogen.
Beschluss der Mitgliederversammlung

Der Pflichtarbeitseinsatz ist auf der Jahreshauptversammllung 2008 basierend auf den vorliegenden Richtlinien mehrheitlich bindend beschlossen werden.

Der Vorstand

